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Vorlesung: Religionsrecht (0,5 CP, 1 SWS) 
ANUTH 

Inhalt: Die Vorlesung befasst sich nach einem geschichtlichen Überblick mit dem gegenwärtigen 
rechtlichen Verhältnis von Staat und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland anhand 
ausgewählter Problemfelder des geltenden Staatskirchenrechts. Behandelt werden u. a.: 

• Religionsfreiheit und Toleranz 

• Privilegierung der Kirchen im weltanschaulich neutralen Staat? 

• Kirchensteuer (Erhebung und Einzug) 

• Bekenntnisgebundene Theologie an staatlichen Hochschulen 

• Konfessioneller Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen 
Studienleistung: entsprechend den Vorgaben des gewählten Studiengangs 
Literatur:  

• Campenhausen, Axel Frhr. von / de Wall, Heinrich, Religionsverfassungsrecht. 
Staatskirchenrecht. (= Juristische Kurz-Lehrbücher), München 52017. 

• Zippelius, Reinhold, Staat und Kirche. Eine Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, 
2., neu bearb. Aufl., Tübingen 2009. 

Magister/ Magistra The-

ologiae 

Lehramt an Gymnasien berufliche Schulen Bachelor of Arts Sonstige 

M // MTh 

MVP 6.5 
R // GymPo I - HF 
RHS 9 

L // B.Ed. 
LHS 5.2 

B // B.Ed. 
 

BA // B.A. HF  
BAHS 6.1 

// M.Ed. Erweit  
LEF 9.2 

RBF // GymPo I – BF 

RBFHS 7 
LM // M.Ed. 
 
 

BL  
 

NF // B.A. NF 

NFHS 5.2 

LAK // GymPo I 
 

 

 
 

 

Zeit: Mo 09–10 Ort: s. Aushang / alma Beginn: 18.10.2021 
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Mo 09:00 – 11:30 Uhr 
Di 09:00 – 11:30 Uhr 
Mi --- 
Do 09:00 – 11:30 Uhr 
Fr ---  
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Vorlesung: Eherecht (1 CP, 2 SWS) 
ANUTH 

Inhalt: Das kirchliche Eherecht spielt in den Biografien vieler Gläubiger eine wichtige Rolle: Es 
ordnet die Ehevorbereitung, legt fest, wer überhaupt gültig heiraten kann, und bestimmt, was die 
Brautleute einander bei der Trauung versprechen müssen. Besondere Bedeutung gewinnt das 
Eherecht, wenn Ehen scheitern. Oft ist eine kirchliche Ehenichtigkeitserklärung der einzige Weg 
zu einer erneuten, auch kirchenrechtlich gültigen Eheschließung. 
Die Vorlesung behandelt das geltende kanonische Eherecht und seine theologischen Grundlagen. 
Dabei kommen aktuelle und praxisrelevante Fragen zur Sprache wie: Was ist eine Ehe nach 
katholischem Verständnis? Welche Gültigkeitsvoraussetzungen gibt es? Was ist bei einer 
interkonfessionellen oder interreligiösen Eheschließung zu beachten? Können körperlich oder 
geistig behinderte Menschen heiraten? Welches sind die wichtigsten Gründe für die kirchliche 
Nichtigkeitserklärung einer Ehe und die innerkirchlichen Ehescheidungen? 
 
Studienleistung: entsprechend den Vorgaben des gewählten Studiengangs 
 
Literatur: Althaus, Rüdiger /Prader, Josef / Reinhardt, Heinrich J.F., Das kirchliche Eherecht in der 
seelsorgerischen Praxis. Orientierungshilfen für die Ehevorbereitung und Krisenberatung. 
Hinweise auf die Rechtsordnungen der Ostkirchen und auf das islamische Eherecht, 5., überarb. 
und aktual. Aufl., Essen 2014. 

Magister/ Magistra The-

ologiae 

Lehramt an Gymnasien berufliche Schulen Bachelor of Arts Sonstige 

M // MTh 

MVP 6.4 
R // GymPo I - HF 
RHS 9 

L // B.Ed. 
LHS 5.1.2 
LHS 5.2 

B // B.Ed. 
 

BA // B.A. HF  
BAHS 5.6.3 
BAHS 6.1 

// M.Ed. Erweit  
LEF 9.1.2 
LEF 9.2 

RBF // GymPo I – BF 

RBFHS 7 
LM // M.Ed. 
 
 

BL  
 

NF // B.A. NF 

NFHS 5.2 

LAK // GymPo I 
 

 
 

 

 

Zeit: Di 08–10 Ort: s. Aushang / alma Beginn: 19.10.2021 

 
Vorlesung: Einführung in das Kirchenrecht (1 CP, 2 SWS) 
ANUTH 

Inhalt: Die römisch-katholische Kirche ist ihrem Selbstverständnis nach als Glaubensgemeinschaft 
zugleich Rechtsgemeinschaft. Dementsprechend ist das Leben von Katholikinnen und Katholiken 
vielfältig kirchenrechtlich normiert. Die verbindlich vorgegebenen Glaubens- und Sittenlehren 
legitimieren und prägen das Leben und die Ordnung der Kirche. Die Vorlesung will dies bewusst 
machen und zur rechtlichen Orientierung befähigen. Nach einer grundlegenden Einführung in das 
Recht der Kirche, seinen Geltungsanspruch, die Regeln seiner Auslegung sowie in die kirchen-
rechtliche Methode wird im zweiten Teil das kanonische Lehrrecht thematisiert: Anhand 
exemplarischer lehramtlicher Dokumente (z. B. über die Unmöglichkeit der Priesterweihe für 
Frauen oder die sittliche Verwerflichkeit bestimmter Methoden der Empfängnisverhütung) wird 
gemeinsam erarbeitet, wer in der Kirche mit welcher Autorität lehrt und welche Antworthaltung von 
den Gläubigen erwartet wird. 
 
Studienleistung: entsprechend den Vorgaben des gewählten Studiengangs 
 
Literatur:  

• Norbert Lüdecke / Georg Bier, Das römisch-katholische Kirchenrecht. Eine Einführung. 
Unter Mitarbeit von Bernhard Sven Anuth, Stuttgart 2012.  

• Rhode, Ulrich, Kirchenrecht (Kohlhammer-Studienbücher Theologie 24), Stuttgart 2015. 
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Magister/ Magistra The-

ologiae 

Lehramt an Gymnasien berufliche Schulen Bachelor of Arts Sonstige 

M // MTh 

MOP 5.5 
R // GymPo I - HF 
RHS 9 

L // B.Ed. 
LOS 4.4 
LHS 5.1.2 
LHS 5.2 

B // B.Ed. 
BOS 3.4 

BA // B.A. HF  
BAOS 4.3 
BAHS 5.6.3 
BAHS 6.1 

// M.Ed. Erweit  
LEF 4.4 
LEF 9.1.2 
LEF 9.2 

RBF // GymPo I – BF 

RBFHS 7 
LM // M.Ed. 
 
 

BL  
 

NF // B.A. NF 

NFHS 5.2 

LAK // GymPo I 
 

 

 
 

 

Zeit: Do 10–12 Ort: s. Aushang / alma Beginn: 21.10.2021 

 
Hauptseminar: Kirchenasyl (2 CP, 2 SWS, Blockseminar) 
GUTH 

Inhalt: Asyl, d. h. Schutz am heiligen Ort zu gewähren, ist ein in fast allen Religionen zu findendes 
Gebot, das seinen Grund in der Würde des heiligen Ortes hat, die alles und insbesondere auch 
alle Personen umfasst, die sich dort aufhalten. Neben die Heiligkeit des Ortes tritt für Christ*innen 
als weiterer Grund die Beistandspflicht. Das höchste christliche Gebot der Gottes- und 
Nächstenliebe fordert einen unbedingten Einsatz für verfolgte und in Not befindliche Menschen. Im 
ältesten Teil des Corpus Iuris Canonici, dem sog. Decretum Gratiani, findet sich eine Bestimmung 
des Konzils von Orange aus dem Jahr 441 n. Chr., die dies prägnant zusammenfasst: „Diejenigen, 
die sich zur Kirche geflüchtet haben, dürfen nicht ausgeliefert, sondern müssen wegen der Würde 
des geheiligten Ortes und der Beistandspflicht verteidigt werden.“ („Eos, qui ad ecclesiam 
confugerint, tradi non oportet, sed loci sancti reverentia et intercessione defendi.“) 
 
Kirchengemeinden und Klöster bzw. Ordensgemeinschaften gewähren auch heute in Deutschland 
und anderen Ländern Kirchenasyl, wenn sie Schutz suchende Flüchtlinge bei sich aufnehmen, um 
ihre Abschiebung zu verhindern und ihnen dadurch zu einem dauerhaften Bleiberecht zu verhelfen. 
Kirchenasyl ist kein Relikt aus vergangener Zeit, sondern immer wieder aktuell. Dies wird z.B. auch 
deutlich in dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 08. Juni 2020 
(BVerwG 1 B 19.20). 
 
Wo liegen die Ursprünge des Kirchenasyls? Was hat die „Underground Railroad“ mit dem 
Kirchenasyl zu tun? Was sind die geltenden kirchenrechtlichen Regelungen? Welche 
Erfahrungen haben Kirchengemeinden mit der Gewährung von Kirchenasyl gemacht? Wie gehen 
kirchliche und staatliche Behörden mit dem Thema Kirchenasyl um? Ist Kirchenasyl im 
demokratischen Rechtsstaat überflüssig oder dringend notwendig? 
 
Dies ist nur eine Auswahl von Fragen, die anhand der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur 
von Seminarteilnehmer*innen in Referaten vorbereitet, in diesem Seminar ausführlich diskutiert 
und beantwortet werden sollen. Das Seminar ist offen für Hörer*Innen aller Fakultäten. Eigene 
Erfahrungen und Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, können jedoch hilfreich sein. 
 
Das Seminar ist als Präsenzveranstaltung konzipiert, wird aber unter Umständen ganz oder 
teilweise digital bzw. online stattfinden, wenn die Situation aufgrund der Corona-Pandemie 
dies erfordert. Deshalb ist eine Anmeldung über ALMA unbedingt erforderlich. Für 
Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt per Mail an den Dozenten. 
 
Einführende Literatur: Kirchenasyl. Probleme - Konzepte - Erfahrungen, Mössingen-Talheim 1996 
(Talheimer Sammlung kritisches Wissen, Band 19), herausgegeben von Hans-Jürgen Guth und 
Monika Rappenecker im Auftrag der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg i. Br. 
 
Vorbesprechung: Freitag 22.10.2021, 15:00 –17:00 Uhr 
1. Blocktermin: Freitag, 05.11.2021, 16–21 Uhr, Samstag 06.11.2021, 9:00–19 Uhr 
2. Blocktermin: Freitag, 03.12.2021, 16–21 Uhr, Samstag 04.12.2021, 9:00–19 Uhr 
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Magister/ Magistra The-

ologiae 

Lehramt an Gymnasien berufliche Schulen Bachelor of Arts Sonstige 

M // MTh 

MGP 9.2 
MVP 6.1 
MVP 7.2 

R // GymPo I - HF 
RHS 9 

L // B.Ed. 
LHS 5.1.1 
LHS 5.2 

B // B.Ed. 
 

BA // B.A. HF  
BAHS 5.6.1 
BAHS 6.1 

 // M.Ed. Erweit  
LEF 9.1.1 
LEF 9.2 
LEF 14 RBF // GymPo I – BF 

RBFHS 5.3 
LM // M.Ed. 
LMS 4 
BMS 4 
 

BL  
 

NF // B.A. NF 

NFHS 5.1 
NFHS 5.2 LAK // GymPo I 

LAKHS 6 
 
 

 
 

Zeit: siehe Ankündigungstext Ort: s. Aushang / alma Beginn: 22.10.2021 

 
Grundkurs: IN OR OUT? – der Kirchenaustritt. Mit Einführung in die Methoden des 
Kirchenrechts (2 CP, 2 SWS) 
RÖSER 

Inhalt: Immer mehr Katholiken und Katholikinnen in Deutschland kehren ihrer Kirche den Rücken. 
Die Austrittszahlen sind seit Jahren unverändert hoch, nicht zuletzt bedingt durch die öffentlich 
gewordenen Fälle von sexuellem Missbrauch in den kirchlichen Reihen. Im Erzbistum Köln sind 
die Termine für einen Austritt seit Monaten ausgebucht. Aber kann man überhaupt aus der katho-
lischen Kirche austreten? Was sind die Konsequenzen? Ist man exkommuniziert? Und kann man 
auch wieder eintreten? Diesen und weiteren kirchenrechtlichen Fragen widmet sich die Veranstal-
tung. Zugleich werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins kirchenrechtswissenschaftliche Ar-
beiten eingeführt. 
 
Arbeitsform: Abwechslungsreiche Mischung aus Gruppen-, Einzel- und Plenumsarbeitsformen. 
 
Studienleistung: Regelmäßige Teilnahme – alles Weitere wird im Grundkurs bekanntgegeben.  
 
Literatur: Texte werden im Grundkurs und über die Onlineplattform ILIAS zur Verfügung gestellt. 
 
Voraussetzungen: keine. 

Magister/ Magistra The-

ologiae 

Lehramt an Gymnasien berufliche Schulen Bachelor of Arts Sonstige 

M // MTh 

MOP 5.1 
R // GymPo I - HF 
RHS 9 

L // B.Ed. 
LOS 4.2 

B // B.Ed. 
BOS 3.2 

BA // B.A. HF  
BAOS 4.1 

// M.Ed. Erweit  
LEF 4.2 

RBF // GymPo I – BF 

RBFHS 7 
LM // M.Ed. 
 
 

BL  
 

NF // B.A. NF 

 

LAK // GymPo I 
LAKM 8 

 
 

 
 

Zeit: Do 16–18 Ort: s. Aushang / alma Beginn: 21.10.2021 

  




